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Text 

§. 19. 

(1) Der Intervenient muss den Rechtsstreit in der Lage annehmen, in welcher sich derselbe zur Zeit 
seines Beitrittes befindet. Er ist berechtigt, zur Unterstützung derjenigen Partei, an deren Sieg er ein 
rechtliches Interesse hat (Hauptpartei), Angriffs- und Vertheidigungsmittel geltend zu machen, Beweise 
anzubieten und alle sonstigen Processhandlungen vorzunehmen. Seine Processhandlungen sind insoweit 
für die Hauptpartei rechtlich wirksam, als sie nicht mit deren eigenen Processhandlungen im 
Widerspruche stehen. 

(2) Mit Einwilligung beider Processparteien kann der Intervenient auch an Stelle desjenigen, dem er 
beigetreten ist, in den Rechtsstreit als Partei eintreten. 


